
Grundsatz und Planung (51.1)

Veranstaltungsreihe: 

Jetzt aber mal grundsätzlich!

Aktuelles Thema: 

„Familienleistungen vor Ort“ –

Inanspruchnahme und Probleme heute mit 

einem Ausblick auf morgen



Stromsparcheck

Kindergeld

Kinderzuschlag

Arbeitslosengeld II

Wohngeld

Unterhaltsvorschuss

Bildung und 

Teilhabe

Beratungsangebot, um gemeinsam 

komplexe Sachverhalte zu klären und 

vor Ort den Antrag zu stellen!

Jeden 3. Donnerstag im 

Monat

Dotzheimer Str. 99, 1. Stock

Familienleistungen vor 

Ort

Informieren, beraten, berechnen



Sie können den Flyer gerne unter 

familienleistungen@wiesbaden.de

anfordern! Bitte Anzahl und 

Adresse angeben



4Link: https://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/2018/11/schueler-vs-kinderarmut/

https://www.stadtteilzentrum-steglitz.de/2018/11/schueler-vs-kinderarmut/


Armut in einem reichen Land bzw. einer 

reichen Stadt… Wann spricht man davon?
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„relative Einkommensarmut“:
wer weniger als 60% des mittleren 
bedarfsgewichteten Einkommens 
zur Verfügung hat, wird als „arm“ 
bzw. „armutsgefährdet“ betrachtet

Armutsrisikoschwelle Hessen 2020

Einpersonenhaushalt: 1.134 €

Paar-Haushalt, 2 Kinder < 15 Jahre:
2.425 €

Alleinerziehende, 1 Kind < 15 Jahre:
1.474 €

Quelle: Destatis

„Armut als Bezug von 

Existenzsicherungsleistungen“:

wer Leistungen nach dem SGB II, XII 

bezieht, wird ebenfalls als „arm“ 

betrachtet

Anspruch SGB II Wiesbaden (2020)

(bei Medianmiete)

Einpersonenhaushalt: 951 €

Paar-Haushalt, 2 Kinder < 14 Jahre:

2.283 €

Alleinerziehende, 1 Kind < 14 Jahre

1.424 €

Quelle: Eigene Berechnungen



Armutsquoten in Wiesbaden
Anteil der Beziehenden von Grundsicherungs-Leistungen an der Altersgruppe
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Abbildung 1:  Anteil der Haushalte mit SGB II-Bezug im Zeitverlauf, Wiesbaden 
 

 
 
Quelle:  Amt für Statistik und Stadtforschung: Haushaltszahlen; Sozialleistungs- und 

Jobcenter Wiesbaden; OPEN/Prosoz; Geschäftsstatistik; eigene 
Berechnungen und Darstellung; N= 13.995 (Bedarfsgemeinschaften SGB II 
im Dezember 2021)  
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Was bedeutet Armut?

 Ungünstigere Wohn- und Lebensbedingungen
(z. B. beengtere Wohnverhältnisse, Image Stadtteil – „schlechte Adresse“)

 Wenig Geld für außerhäusliche Aktivitäten
(z.B. Restaurant, Kultur, Urlaub)

 Geringere Bildungsressourcen der Eltern

 Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit leiden durch 

Armut und Arbeitslosigkeit

 Schlechterer Gesundheitszustand

 Geringere Bildungsteilhabe 

 Geringere politische Partizipation (z.B. Wahlbeteiligung)

 Armut wird häufig „vererbt“ – je länger Armut andauert, desto höher 

die Wahrscheinlichkeit



Verschieden Berechnungsarten beim 

Anspruch von (Familien-)Leistungen
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Pfändungsfreigrenzen

Einpersonenhaushalt: 1.340 €

Dreipersonenhaushalt: 2.110 €

Sechspersonenhaushalt: 2.950 €

Quelle: Caritas

z.B. Einkommenskorridore (bei mittlerer 

Miete) für Anspruchsberechtigte im 

Kinderzuschlag

Alleinerziehend + 1 Kind: 1.300-2.100 €

Alleinerziehend + 2 Kinder:    950-2.750 €

Paar-Haushalt + 2 Kinder: 1.800-3.950 €

Quelle: Familienkasse



Inanspruchnahme von Leistungen
am Beispiel von Bildung und Teilhabe-Leistungen

10Quelle: OPEN/ProSoz; eigene Berechnungen



Dr. Rabea Krätschmer-Hahn/Katharina Micheel 

Landeshauptstadt Wiesbaden 

Der Magistrat - Amt für Soziale Arbeit

Grundsatz und Planung 

sozialplanung@wiesbaden.de 


